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1 9 1 . Bundesgesetz: Taragesetznovelle 1963.
1 9 2 . Bundesgesetz: Investmentfondsgesetz.
193. Bundesgesetz: Bewertungsfreiheitsgesetz 1963.
1 9 4 . Bundesgesetz: Abänderung des Elektrizitätsförderungsgesetzes 1953.
1 9 5 . Verordnung: Ausgabe von Scheidemünzen zu 50 Schilling.

1 9 1 . Bundesgesetz v o m 4. Jul i 1963, mi t I
dem das Taragesetz abgeändert wird (Tara-

gesetznovelle 1963).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Taragesetz, BGBl. Nr. 130/1955, wird ab-
geändert wie folgt:

1. § 7 Abs. 4 letzter Satz hat zu lauten:

„Der auf das Gewicht dieser Umschließung ent-
fallende Teil des Zolles ist vom Zollamt zu er-
statten."

2. Im § 10 Abs. 3 lit. f wird die Ziffer „17"
durch die Ziffer „12" ersetzt.

3. § 10 Abs. 5 hat zu lauten:

„Wird Wein in Leichtmetallfässern eingeführt,
so ist dem Reingewicht des Weines ein Aus-
gleichszuschlag in Höhe von 3 v. H. vom Reinge-
wicht zuzurechnen."

4. Dem § 10 wird folgender neuer Absatz 6
angefügt:

„Wird Wein in Kunststoffbehältnissen einge-
führt, so ist dem Reingewicht des Weines ein
Ausgleichszuschlag in Höhe von 6 v. H. vom
Reingewicht zuzurechnen."

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Finanzen im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau betraut.

Schärf
Gorbach Korinek Bock

1 9 2 . Bundesgesetz v o m 10. Juli 1963 über
Kapitalanlagefonds (Investmentfondsgesetz).

Der Nationalrat hat beschlossen:

I. Abschnitt.

K a p i t a l a n l a g e f o n d s u n d K a p i t a l -
a n l a g e g e s e l l s c h a f t e n .

§ 1. K a p i t a l a n l a g e f o n d s
( I n v e s t m e n t f o n d s ) .

Ein Kapitalanlagefonds ist ein aus Wert-
papieren, die nach dem Grundsatz der Risiko-
streuung ausgewählt sind, bestehendes Sonder-
vermögen, das in gleiche, in Wertpapieren ver-
körperte Anteile zerfällt, im Miteigentum der
Anteilinhaber steht und nach Maßgabe dieses
Bundesgesetzes gebildet und von einer Kapital-
anlagegesellschaft verwaltet wird.

§ 2. K a p i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t e n
( I n v e s t m e n t g e s e l l s c h a f t e n ) .

(1) Die Verwaltung von Kapitalanlagefonds ist
ein Bank- und Sparkassengeschäft im Sinne des
§ 1 des Kreditwesengesetzes (Investment-
geschäft); Unternehmungen, die das Investment-
geschäft betreiben (Kapitalanlagegesellschaften),
sind Kreditunternehmungen und unterliegen den
für diese Unternehmungen geltenden bundes-
gesetzlichen Vorschriften.

(2) Kapitalanlagegesellschaften dürfen außer
den Geschäften, die zur Anlage des eigenen Ver-
mögens erforderlich sind, nur das Investment-
geschäft betreiben. Sie können mehrere Kapital-
anlagefonds mit verschiedenen Bezeichnungen
verwalten.

(3) Das Investmentgeschäft darf nur von
Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung betrieben werden.
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(4) Die Aktien einer Kapitalanlagegesellschaft
müssen auf Namen lauten. Die Übertragung von
Aktien oder Geschäftsanteilen einer Kapital-
anlagegesellschaft bedarf der Zustimmung der
Gesellschaft; die Zustimmung gibt der Aufsichts-
rat.

(5) Bei jeder Gesellschaft m. b. H., die das
Investmentgeschäft betreibt, muß ein Aufsichts-
rat bestellt werden.

(6) Auf das Grundkapital (Stammkapital) einer
Kapitalanlagegesellschaft müssen mindestens
2,000.000 S bar eingezahlt sein; bei einer Kapital-
anlagegesellschaft in der Rechtsform der Gesell-
schaft m. b . H . ist das Aufgeld einer besonderen
Rücklage zuzuweisen, die nur zum Ausgleich von
Wertminderungen und zur Deckung von sonsti-
gen Verlusten verwendet werden darf.

(7) Mindestens die Hälfte des eingezahlten
Grundkapitals (Stammkapitals) muß mündel-
sicher angelegt werden.

(8) Eine Kapitalanlagegesellschaft muß durch
mindestens zwei Vorstandsmitglieder (Geschäfts-
führer) vertreten werden. Die Prokura kann nur
an mehrere Personen gemeinschaftlich erteilt
werden. Die Erteilung der Handlungsvollmacht
ist ausgeschlossen.

(9) Die Satzung (der Gesellschaftsvertrag) einer
Kapitalanlagegesellschaft kann nicht bestimmen,
daß die Gesellschaft durch Ablauf der Zeit auf-
gelöst wird. Eine Kapitalanlagegesellschaft kann
ihre Auflösung nicht beschließen, bevor ihr Recht
zur Verwaltung aller Kapitalanlagefonds gemäß
§ 14 geendet hat.

(10) Bei jeder Kapitalanlagegesellschaft ist ein
Staatskommissär vom Bundesministerium für
Finanzen zu bestellen. Der Staatskommissär ist
zu den Sitzungen der Organe der Kapitalanlage-
gesellschaft einzuladen.

§ 3. V e r f ü g u n g r e c h t d e r K a p i t a l -
a n l a g e g e s e l l s c h a f t .

N u r die Kapitalanlagegesellschaft ist berechtigt,
über die Vermögenswerte zu verfügen, die zu
einem von ihr verwalteten Kapitalanlagefonds
gehören, und die Rechte aus diesen Vermögens-
werten auszuüben; sie handel t hiebei im eigenen
Namen für Rechnung der Anteil inhaber. Sie ha t
hiebei die Interessen der Anteil inhaber zu
wahren, die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
mannes anzuwenden und die Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes sowie die Fondsbest immun-
gen (§ 21) einzuhalten.

§ 4. V e r f ü g u n g s b e s c h r ä n k u n g e n .

(1) Vermögenswerte eines Kapitalanlagefonds
dürfen weder verpfändet oder sonst belastet noch
zur Sicherung übereignet oder abgetreten werden.

(2) Die Kapitalanlagegesellschaft ist nicht be-
rechtigt, für Rechnung der Anteil inhaber eines
Kapitalanlagefonds Verbindlichkeiten einzugehen,
soweit sich aus § 3 nichts anderes ergibt.
Ausgenommen hievon ist jedoch die Ausübung
des Bezugsrechtes und die Übe rnahme der Ver-
pflichtung zur weiteren Einzahlung auf nicht voll
eingezahlte Aktien nach Maßgabe des § 20 Abs. 3.

(3) Den Vorschriften der Abs. 1 bis 2 wider-
sprechende Verfügungen sind gegenüber den An-
teilinhabern unwirksam.

§ 5. A n t e i l s c h e i n e ( Z e r t i f i k a t e ) .

(1) Die Anteilscheine sind Wertpapiere; sie ver-
körpern die Miteigentumsanteile an den Ver-
mögenswerten des Kapitalanlagefonds und die
Rechte der Anteil inhaber gegenüber der Kapital-
anlagegesellschaft sowie der Depo tbank (§ 22).
Die Anteilscheine können auf den Inhaber oder
auf N a m e n lauten. Lauten sie auf Namen , so
gelten für sie die §§ 61 bis 63 des Aktiengesetzes
sinngemäß.

(2) Die Anteilscheine sind von der Kapital-
anlagegesellschaft zu unterzeichnen. § 13 des
Aktiengesetzes ist sinngemäß anzuwenden. Die
Anteilscheine haben die handschriftliche Unte r -
fertigung eines Kontrol lbeamten der Depotbank
(§ 22) zu tragen.

(3) Die Anteilscheine können über einen oder
mehrere Anteile ausgestellt werden.

(4) Die Anteilscheine haben die bei ihrer Aus-
gabe geltenden Fondsbest immungen (§ 21) zu
enthalten.

§ 6. A u s g a b e d e r A n t e i l s c h e i n e .

(1) Die Anteilscheine dürfen nur gegen volle
Leistung des Ausgabepreises (§ 7 Abs. 2) aus-
gegeben werden. Wertpapiere können höchstens
zu ihrem Börsekurs am Tage der Ausgabe der
Anteilscheine den Fondsbest immungen entspre-
chend eingebracht werden.

(2) Die Anteilscheine sind vor ihrer Ausgabe
der Depotbank (§ 22) in Verwahrung zu geben.
Diese darf sie n u r ausgeben, wenn ihr der Gegen-
wer t gemäß Abs. 1 ohne jede Beschränkung zur
Verfügung gestellt worden ist.

§ 7. E r r e c h n u n g d e s A n t e i l s w e r t e s ;
A u s g a b e p r e i s .

(1) Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der
Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds
einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der
Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds
ist nach den Fondsbest immungen (§ 21) auf
G r u n d der jeweiligen Kurswerte der zu ihm ge-
hörigen Wertpapiere und Bezugsrechte zuzüglich
des Wertes der zum Fonds gehörenden Geld-
beträge, Guthaben, Forderungen u n d sonstigen
Rechte von der Depotbank zu ermitteln.
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(2) Der Ausgabepreis eines Anteiles hat seinem
errechneten Wert zu entsprechen. Dem errechne-
ten Wert kann zur Deckung der Ausgabekosten
der Kapitalanlagegesellschaft ein in den Fonds-
bestimmungen (§21) festgesetzter Aufschlag zu-
gerechnet werden.

§ 8 . E i n t r a g u n g e n im A k t i e n b u c h .

Das Miteigentum der Anteilinhaber wird im
Aktienbuch unter dem Namen des Kapitalanlage-
fonds eingetragen. Die verwaltende Kapital-
anlagegesellschaft ist anzumerken.

§ 9. H a f t u n g s v e r h ä l t n i s s e .

(1) Zur Sicherstellung oder zur Hereinbringung
von Forderungen gegen Anteilinhaber kann auf
deren Anteilscheine, jedoch nicht auf die Ver-
mögenswerte des Kapitalanlagefonds Exekution
geführt werden.

(2) Zur Sicherstellung oder zur Hereinbringung
von Forderungen, die von der Kapitalanlage-
gesellschaft gemäß § 4 wirksam begründet wur-
den, kann nur auf die Vermögenswerte des Kapi-
talanlagefonds Exekution geführt werden.

§ 1 0 . A u f h e b u n g d e r M i t e i g e n t u m s -
g e m e i n s c h a f t ; A u s z a h l u n g d e r A n -

t e i l e .

(1) Das Miteigentum der Anteilinhaber an den
Vermögenswerten des Kapitalanlagefonds kann
nur gemäß § 16 aufgehoben werden.

(2) Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist
diesem jedoch gegen Rückgabe des Anteilscheines,
der Erträgnisscheine und des Erneuerungs-
scheines sein Anteil aus dem Kapitalanlagefonds
auszuzählen. Die Voraussetzungen der Auszah-
lung sind in den Fondsbestimmungen (§ 21) zu
regeln. Die Auszahlung des Rückgabepreises kann
vom Verkauf von Vermögenswerten des Kapital-
anlagefonds und vom Eingang des Verwertungs-
erlöses abhängig gemacht werden.

§ 11. R e c h n u n g s j a h r d e r K a p i t a l -
a n l a g e f o n d s .

Das Rechnungsjahr der Kapitalanlagefonds ist
das Kalenderjahr, falls die Fondsbestimmungen
(§ 21) nichts anderes anordnen.

§ 12. R e c h n u n g s l e g u n g .

(1) Der Vorstand der Kapitalanlagegesellschaft
hat über jeden Kapitalanlagefonds für den Schluß
eines jeden Rechnungsjahres einen Rechenschafts-
bericht zu erstatten. Der Rechenschaftsbericht hat
eine Ertragsrechnung und eine Vermögensauf-
stellung zu enthalten.

(2) Die Vermögenswerte des Kapitalanlagefonds
sind mit den Werten gemäß § 7 Abs. 1 anzu-
setzen.

(3) Im Rechenschaftsbericht ist die Zahl der
Anteile zu Beginn des Rechnungsjahres und an
seinem Ende anzugeben und über die Verände-
rungen des Vermögensbestandes zu berichten.

(4) Der Rechenschaftsbericht ist dem Aufsichts-
rat der Kapitalanlagegesellschaft zur Prüfung und
Berichterstattung vorzulegen. Den Rechenschafts-
bericht hat ein Abschlußprüfer zu prüfen, der
alljährlich von der Hauptversammlung (General-
versammlung) der Kapitalanlagegesellschaft ge-
wählt wird. Die Prüfung hat sich auch auf die
Einhaltung der Vorschriften dieses Bundes-
gesetzes und der Fondsbestimmungen zu er-
strecken. Die §§ 136 bis 141 des Aktiengesetzes
sind sinngemäß anzuwenden.

(5) Der geprüfte Rechenschaftsbericht und der
Bericht des Aufsichtsrates sind im Geschäftsraum
der Kapitalanlagegesellschaft zur Einsicht der An-
teilinhaber aufzulegen. Die Auflegung ist be-
kanntzumachen.

§ 13. G e w i n n v e r w e n d u n g .

Der Jahresertrag eines Kapitalanlagefonds ist
nach Abzug der Aufwendungen an die Anteil-
inhaber insoweit auszuschütten, als der auf einen
Anteil entfallende Betrag einen Schilling oder ein
Mehrfaches ergibt.

§ 14. B e e n d i g u n g d e r V e r w a l t u n g
d u r c h d i e K a p i t a l a n l a g e g e s e l l -

s c h a f t .

(1) Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Ver-
waltung eines Kapitalanlagefonds unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten
durch Bekanntmachung (§ 18) kündigen. Die
Fondsbestimmungen (§ 21) können das Kündi-
gungsrecht anders regeln.

(2) Das Recht der Kapitalanlagegesellschaft zur
Verwaltung eines Kapitalanlagefonds erlischt,
wenn die Kapitalanlagegesellschaft aus welchem
Grunde immer aufgelöst oder über ihr Vermögen
das Ausgleichsverfahren eröffnet wird.

§ 15. V e r w a l t u n g d u r c h d i e D e p o t -
b a n k o d e r e i n e a n d e r e K a p i t a l -

a n l a g e g e s e l l s c h a f t .

(1) Endet das Recht der Kapitalanlagegesell-
schaft, einen Kapitalanlagefonds zu verwalten, so
geht die Verwaltung nach Maßgabe der Fonds-
bestimmungen auf die Depotbank (§ 22) über.

(2) Die Depotbank kann mit Genehmigung des
Bundesministeriums für Finanzen die Verwaltung
des Kapitalanlagefonds binnen sechs Monaten
nach Beendigung der Verwaltung durch die
Kapitalanlagegesellschaft einer anderen Kapital-
anlagegesellschaft übertragen. Das Bundesmini-
sterium für Finanzen hat diese Genehmigung zu
erteilen, wenn die Übertragung den berechtigten
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Interessen der Anteilinhaber entspricht. Die Be-
trauung der neuen Kapitalanlagegesellschaft ist
bekanntzumachen (§ 18).

§ 16. A b w i c k l u n g e i n e s K a p i t a l -
a n l a g e f o n d s .

(1) Überträgt die Depotbank nicht gemäß § 15
Abs. 2 die Verwaltung an eine andere Kapital-
anlagegesellschaft, so hat sie den Kapitalanlage-
fonds abzuwickeln. Der Beginn der Abwicklung
ist kundzumachen. Vom Tage dieser Kund-
machung an ist die Auszahlung von Anteilen
(§ 10 Abs. 2) unzulässig.

(2) Wertpapiere sind so rasch, als dies bei Wah-
rung der Interessen der Anteilinhaber möglich
ist, in Geld umzusetzen. Die Verteilung des Ver-
mögens auf die Anteilinhaber ist erst nach Er-
füllung der gemäß § 4 begründeten Verbindlich-
keiten sowie der nach den Fondsbestimmungen
zulässigen Zahlungen an die Kapitalanlagegesell-
schaft und die Depotbank vorzunehmen.

(3) Wenn die Fondsbestimmungen dies vor-
sehen, so hat die Depotbank einem Anteilinhaber,
der dies binnen einem Monat nach der Kund-
machung gemäß Abs. 1 schriftlich verlangt,
Wertpapiere aus dem Fonds anteilmäßig aus-
zufolgen, falls dies nach der Höhe seines Fonds-
anteiles und der Stückelung der Wertpapiere des
Fonds möglich ist; § 7 ist anzuwenden. Spitzen
sind unter Beachtung des Abs. 2 bar auszuzahlen.

§ 17. E r w e r b s v e r b o t f ü r O r g a n e d e r
K a p i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t .

Mitglieder des Vorstandes oder des Aufsichts-
rates einer Kapitalanlagegesellschaft können
Wertpapiere weder aus den Beständen von
Kapitalanlagefonds erwerben, die von dieser
Kapitalanlagegesellschaft verwaltet werden, noch
Wertpapiere an einen solchen Fonds verkaufen.
Dies gilt nicht für Anteilscheine eines von der
Kapitalanlagegesellschaft verwalteten Fonds.

§ 18. B e k a n n t m a c h u n g e n .

Durch dieses Bundesgesetz oder die Fonds-
bestimmungen (§ 21) angeordnete Bekannt-
machungen sind in das „Amtsblatt zur Wiener
Zeitung" einzurücken. Dies gilt nicht für die
Bekanntmachung des errechneten Anteilswertes
(§ 7 Abs. 1), falls dieser Wert im Kursblatt der
Wiener Börse verlautbart wird. Die Fonds-
bestimmungen können noch andere Blätter be-
zeichnen.

§ 19. S c h u t z v o n B e z e i c h n u n g e n .

Die Bezeichnungen „Kapitalanlagefonds", „In-
vestmentfonds", „Miteigentumsfonds", „Wert-
papierfonds", „Aktienfonds", „Obligationen-
fonds", „Investmentanteilscheine", „Investment-
zertifikate" oder gleichbedeutende Bezeichnungen
oder Abkürzungen von solchen Bezeichnungen

dürfen nur für Kapitalanlagefonds und deren
Anteilscheine verwendet sowie in die Firma von
Kapitalanlagegesellschaften aufgenommen werden.

§ 20. V e r a n l a g u n g s v o r s c h r i f t e n .

(1) Für einen Kapitalanlagefonds dürfen nur
folgende Wertpapiere erworben werden: Aktien,
Wandelschuldverschreibungen, Genußscheine, Ge-
winnschuldverschreibungen, Teilschuldverschrei-
bungen, Kassenobligationen, Pfandbriefe und
Kommunalschuldverschreibungen. Sie müssen an
einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen
sein oder gehandelt werden. Werden Wertpapiere
im ersten Jahr seit Beginn ihrer Ausgabe er-
worben, so genügt es, daß ihre Zulassung oder
ihr Handel an einer Börse in ihren Ausgabe-
bedingungen vorgesehen ist. Wertpapiere, die nur
an einer ausländischen Börse zum amtlichen
Handel zugelassen sind oder gehandelt werden,
dürfen nur erworben werden, wenn nach den
Fondsbestimmungen ihr Erwerb zulässig ist.

(2) Eine vorübergehende Anlegung von Mitteln
des Anlagevermögens und der Erträgnisse in
Kassenscheinen und anderen Geldmarktpapieren
ist gestattet.

(3) Der Erwerb nicht voll eingezahlter Aktien
und von Bezugsrechten auf solche Aktien ist nur
bis zu zehn vom Hunde r t des Fondsvermögens
gestattet, wenn er in den Fondsbestimmungen
vorgesehen ist.

(4) Wertpapiere desselben Ausstellers dürfen
nur bis zu insgesamt fünf vom Hunde r t des
Fondsvermögens erworben werden; Wertpapiere
von zwei Wertpapierausstellern, von denen der
eine am Grundkapital (Stammkapital) des
anderen mit mehr als fünfzig vom Hunder t be-
teiligt ist, gelten als Wertpapiere desselben Aus-
stellers. Der Satz von fünf vom Hunde r t kann
mit Genehmigung des Bundesministeriums für
Finanzen auf zehn vom H u n d e r t e rhöht werden,
falls die Fondsbestimmungen dies vorsehen.
Aktien desselben Ausstellers dürfen nur bis zu
insgesamt fünf vom Hunder t des Grundkapitals
der ausstellenden Aktiengesellschaft erworben
werden; der Satz von fünf vom Hunde r t kann
mit Genehmigung des Bundesministeriums für
Finanzen auf siebeneinhalb vom H u n d e r t erhöht
werden, falls die Fondsbestimmungen dies vor-
sehen. Das Bundesministerium für Finanzen hat
diese Genehmigungen zu erteilen, soweit die Er-
höhung der Hundertsätze den berechtigten In-
teressen der Anteilinhaber entspricht.

(5) Die Rechtswirksamkeit des Erwerbes von
Wertpapieren wird durch einen Verstoß gegen
die Vorschriften der Abs. 1, 3 und 4 nicht be-
rührt.

§ 21. F o n d s b e s t i m m u n g e n .

(1) Der Vorstand der Kapitalanlagegesellschaft
hat Fondsbestimmungen aufzustellen, die das
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Rechtsverhältnis der Anteilinhaber zur Kapital-
anlagegesellschaft sowie zur Depotbank regeln.
Nach Zustimmung des Aufsichtsrates der Kapital-
anlagegesellschaft sind sie der Depotbank (§ 22)
zur Billigung vorzulegen. Die Fondsbestim-
mungen bedürfen der Genehmigung des Bundes-
ministeriums für Finanzen. Diese Genehmigung
ist zu erteilen, wenn die Fondsbestimmungen den
berechtigten Interessen der Anteilinhaber ent-
sprechen. Mit der Ausgabe der Anteile darf erst
begonnen werden, sobald diese Genehmigung
erteilt ist.

(2) Die Fondsbestimmungen haben außer den
sonst in diesem Bundesgesetz vorgeschriebenen
Angaben Bestimmungen darüber zu enthalten:

a) ob die Anteilscheine auf Inhaber oder
Namen lauten;

b) nach welchen Grundsätzen die Wertpapiere
ausgewählt werden, die für den Fonds er-
worben werden;

c) welcher Anteil des Fondsvermögens
höchstens in Bankguthaben gehalten werden
darf;

d) ob und bejahendenfalls in weichet Höhe
ein Mindestanteil des Fondsvermögens in
Bankguthaben zu halten ist;

e) welche Vergütung die Kapitalanlagegesell-
schaft für die Verwaltung des Fonds erhält
und welche Aufwendungen ihr zu ersetzen
sind;

f) ob und bejahendenfalls in welcher Höhe
bei der Ausgabe der Anteilscheine dem er-
rechneten Anteilswert ein Aufschlag zur
Deckung der Ausgabekosten der Kapital-
anlagegesellschaft zugerechnet werden darf;

g) wie die Veräußerungsgewinne zu ver-
wenden sind;

h) zu welchen Zeitpunkten der Wert der An-
teile zu ermitteln ist;

i) ob und bejahendenfalls in welcher Höhe bei
der Rücknahme von Anteilscheinen ( § 1 0
Abs. 2) vom Rücknahmepreis eine Ver-
gütung für die Kapitalanlagegesellschaft ab-
gezogen werden darf;

j) welche Vergütung die Depotbank bei Ab-
wicklung des Kapitalanlagefonds (§ 16) er-
hält.

(3) Die Kapitalanlagegesellschaft darf die
Fondsbestimmungen mit Zustimmung ihres Auf-
sichtsrates und mit Billigung der Depotbank
ändern; die Änderung bedarf der Genehmigung
des Bundesministeriums für Finanzen. Diese Ge-
nehmigung darf nur erteilt werden, wenn die
Änderung der Fondsbestimmungen den berech-
tigten Interessen der Anteilinhaber entspricht.
Die Änderung ist bekanntzumachen. Sie tr i t t mit
dem in der Bekanntmachung angegebenen Tag,
frühestens jedoch drei Monate nach der Bekannt-
machung in Kraft.

§ 22. D e p o t b a n k .

(1) Die Kapitalanlagegesellschaft hat mit der
Ausgabe und Rücknahme der Anteilscheine so-
wie mit der Verwahrung der zu einem Kapital-
anlagefonds gehörigen Wertpapiere und mit der
Führung der zum Fonds gehörigen Konten eine
andere inländische Kreditunternehmung in der
Rechtsform einer juristischen Person (Depotbank)
zu beauftragen. Die Bestellung der Depotbank
bedarf der Genehmigung des Bundesministeriums
für Finanzen. Sie darf nur erteilt werden, wenn
Art und Umfang der Kreditunternehmung die
Erfüllung der Aufgaben einer Depotbank ge-
währleisten. Die Bestellung der Depotbank ist
bekanntzumachen; die Bekanntmachung hat den
Genehmigungsbescheid anzuführen.

(2) Der Depotbank ist bei allen für einen
Kapitalanlagefonds abgeschlossenen Geschäften
der Gegenwert für die von ihr geführten Depots
und Konten des Fonds zur Verfügung zu stellen.
Dies gilt insbesondere für die Ausgabe der An-
teilscheine und deren Rücknahme. Die Depot-
bank zahlt die Gewinnanteile für die Anteil-
inhaber aus. Die der Kapitalanlagegesellschaft
nach den Fondsbestimmungen für die Verwaltung
zustehende Vergütung und der Ersatz für die
mit der Verwaltung zusammenhängenden Auf-
wendungen sind von der Depotbank zu Lasten
der für den Fonds geführten Konten zu bezahlen.
Die Depotbank darf die ihr für die Verwahrung
der Wertpapiere des Fonds und für die Konten-
führung zustehende Vergütung dem Fonds an-
lasten. Bei diesen Maßnahmen kann die Depot-
bank nur auf Grund eines Auftrages der Kapital-
anlagegesellschaft handeln. Sie hat hiebei die Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes und die
Fondsbestimmungen zu beachten.

(3) Die Depotbank ist berechtigt und ver-
pflichtet, im eigenen Namen gemäß § 37 der
Exekutionsordnung durch Klage Widerspruch zu
erheben, wenn auf einen zu einem Kapital-
anlagefonds gehörigen Vermögenswert Exekution
geführt wird, sofern es sich nicht um eine ge-
mäß § 4 begründete Forderung gegen den Fonds
handelt,

II. Abschnitt.

S t e u e r n .

§ 23. S t e u e r n v o m E i n k o m m e n , v o m
E r t r a g u n d v o m V e r m ö g e n .

(1) Die Ausschüttungen eines Kapitalanlage-
fonds an die Anteilinhaber sind bei diesen steuer-
pflichtige Einnahmen, soweit sie nicht Gewinne
aus der Veräußerung von Vermögenswerten
eines Fonds, einschließlich von Bezugsrechten,
enthalten.

(2) Für eine allfällige Besteuerung der Anteil-
inhaber gemäß § 23 Abs. 1 Z. 1 lit. b Einkom-
mensteuergesetz 1953 ist der Zeitpunkt des Er-



1822 58. Stück — Ausgegeben am 30. Juli 1963 — Nr. 193

werbes und der Veräußerung der Anteilscheine
maßgebend. Als Veräußerung gilt auch die Aus-
zahlung von Anteilscheinen gemäß § 10 Abs. 2.

(3) Die Ausschüttungen eines Kapitalanlage-
fonds gelten als Dividende im Sinne des § 93
Abs. 4 letzter Satz oder des § 93 a des Ein-
kommensteuergesetzes 1953.

(4) Auf Anteilscheine von Kapitalanlagefonds
sind die Bestimmungen des Bewertungsgesetzes
1955 über Wertpapiere anzuwenden.

§ 24. K a p i t a l v e r k e h r s t e u e r .

(1) Anteilscheine an Kapitalanlagefonds gelten
als Wertpapiere im Sinne des Kapitalverkehr-
steuergesetzes.

(2) Die Börsenumsatzsteuer beträgt für jede an-
gefangenen 100 S: für Händlergeschäfte 6 Gro-
schen; für sonstige Anschaffungsgeschäfte 12 Gro-
schen.

(3) Von der Börsenumsatzsteuer sind aus-
genommen :

a) der erste Erwerb der Anteilscheine,

b) der Erwerb der Anteilscheine von einer
Kreditunternehmung, die erster Erwerber
der Anteilscheine ist.

(4) Bei der Festsetzung der Börsenumsatzsteuer
in einen Pauschalbetrag tr i t t an Stelle der Zu-
stimmung des Steuerpflichtigen die Zustimmung
der Kapitalanlagegesellschaft.

§ 25. A n w e n d u n g s b e r e i c h d e s II. A b -
s c h n i t t e s .

Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten
nur für Kapitalanlagefonds, deren Anteile öffent-
lich zur Zeichnung aufgelegt werden.

III. Abschnitt.

S c h l u ß b e s t i m m u n g e n .

§ 26. Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n .

(1) Die Aktiengesellschaften und Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, die bei Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes mit Erlaubnis des Bundes-
ministeriums für Finanzen das Investment-
geschäft betreiben, sind Kapitalanlagegesellschaf-
ten im Sinne dieses Bundesgesetzes und bedürfen
keiner erneuten Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb.
Die für die Fondsbestimmungen der von ihnen
verwalteten Kapitalanlagefonds erteilten Ge-
nehmigungen gelten als nach diesem Bundes-
gesetz erteilt.

(2) Spätestens bis 31. Dezember 1964 haben die
bestehenden Kapitalanlagegesellschaften ihre
Satzung (ihren Gesellschaftsvertrag) und ihr
Grundkapital (Stammkapital) den Bestimmungen

dieses Bundesgesetzes anzupassen. Sie müssen
ferner bis zu dem genannten Stichtag die Hälfte
des eingezahlten Grundkapitals (Stammkapitals)
gemäß den Vorschriften dieses Bundesgesetzes
anlegen. Entsprechen sie diesen Vorschriften
nicht, so erlischt ihre Erlaubnis zum Betrieb des
Investmentgeschäftes.

(3) Die Fondsbestimmungen der bei Inkraft-
treten dieses Bundesgesetzes bestehenden Kapital-
anlagefonds sind spätestens bis 31. Dezember
1964 den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
anzupassen. Der Auftrag für die Depotbank der
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes-
gesetzes bestehenden Kapitalanlagefonds ist bis
31. Dezember 1964 gemäß den Vorschriften
dieses Bundesgesetzes zu ergänzen.

(4) Für Anteilscheine der im Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestehenden
Kapitalanlagefonds gelten die Bestimmungen des
§ 5 Abs. 2 nicht.

§ 27. V o l l z u g s k l a u s e l .

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
hinsichtlich der §§ 2 Abs. 4 bis 9, 4, 9, 17, 19, 22
Abs. 3 und 26 Abs. 2 das Bundesministerium für
Justiz, hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen
das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Gorbach Korinek Broda

1 9 3 . Bundesgesetz vom 11. Juli 1963 über
eine Bewertungsfreiheit bei abnutzbaren
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens (Be-

wertungsfreiheitsgesetz 1963).

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Bei der Ermittlung des Gewinnes aus
Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb
oder aus selbständiger Arbeit des Wirtschafts-
jahres 1964 (1963/1964) kann von den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der in diesem
Wirtschaftsjahr angeschafften oder hergestellten
abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens neben der nach § 7 des Einkommensteuer-
gesetzes 1953, BGBl. Nr. 1/1954, in der gelten-
den Fassung, zulässigen gewöhnlichen Absetzung
für Abnutzung eine vorzeitige Abschreibung
vorgenommen werden, sofern der Gewinn ge-
mäß § 4 Abs. 1 oder Abs. 3 oder gemäß § 5
des Einkommensteuergesetzes 1953 ermittelt
wird. Dasselbe gilt bei der Ermittlung des
Gewinnes aus Land- und Forstwirtschaft, aus
Gewerbebetrieb oder aus selbständiger Arbeit
der Wirtschaftsjahre 1965 (1964/1965) und 1966
(1965/1966) hinsichtlich der in diesen Wirt-
schaftsjahren angeschafften oder hergestellten ab-
nutzbaren Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens.
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(2) Eine vorzeitige Abschreibung darf nicht
vorgenommen werden von den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten

a) von Gebäuden, soweit sie nicht unmittelbar
dem Betriebszweck dienen, mit Ausnahme
von für betriebszugehörige Arbeitnehmer
bestimmten Wohnhäusern und von für
betriebszugehörige Arbeitnehmer in be-
triebseigenen Gebäuden bestimmten Wohn-
räumen,

b) von Personenkraftwagen und Personen-
flugzeugen — ausgenommen Mietkraft-
wagen, Platzkraftwagen, Fahrschulwagen,
Mietflugzeuge, Schulflugzeuge und Flug-
zeuge der Flugtransportgesellschaften —
und Personenkrafträdern sowie von Ein-
richtungsgegenständen für Büros, Emp-
fangsräume und Wartezimmer,

c) von Geschäftsportalen, soweit deren An-
schaffungs- oder Herstellungskosten 60.000
Schilling übersteigen.

(3) Die vorzeitige Abschreibung ist
a) für unbewegliche Wirtschaftsgüter mit 20

v. H. der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten begrenzt, bei für betriebszugehörige
Arbeitnehmer bestimmten Wohnhäusern
und bei für betriebszugehörige Arbeitneh-
mer in betriebseigenen Gebäuden bestimm-
ten Wohnräumen beträgt die vorzeitige
Abschreibung höchstens 5 v. H . der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten,

b) für bewegliche Wirtschaftsgüter mit 50 v.
H . der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten begrenzt, wenn diese Wirtschafts-
güter in Betrieben oder Betriebsstätten
verwendet werden, die in den Bundeslän-
dern Wien, Niederösterreich und Burgen-
land und in dem nördlich der Donau ge-
legenen Teil des Bundeslandes Oberöster-
reich liegen; das gleiche gilt für die Gebiete
des Bundeslandes Kärnten, die südlich der
Gail bis zu ihrer Mündung in die Drau
und von da ab südlich der Drau bis zur
Staatsgrenze sowie in den Gerichtsbezirken
Völkermarkt und St. Paul liegen, ferner
für die Gerichtsbezirke Eibiswald, Arnfels,
Leibnitz, Mureck, Radkersburg, Fehring
und Fürstenfeld des Bundeslandes Steier-
mark,

c) für bewegliche Wirtschaftsgüter mit 35 v.
H. der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten begrenzt, wenn diese Wirtschafts-
güter in Betrieben oder Betriebsstätten ver-
wendet werden, die in anderen als den in
lit. b aufgezählten Bundesgebieten liegen.

(4) Die gewöhnliche Absetzung für Abnutzung
von vorzeitig abgeschriebenen Wirtschaftsgütern
ist in den folgenden Wirtschaftsjahren von den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Bei-
behaltung der im Jahre der Anschaffung oder

Herstellung angewendeten Sätze zu berechnen.
Die gewöhnliche Absetzung für Abnutzung kann
nur so lange vorgenommen werden, bis die am
Schluß des Wirtschaftsjahres der Anschaffung
oder Herstellung verbliebenen Restwerte abge-
schrieben sind.

(5) Eine vorzeitige Abschreibung darf nur von
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten je-
ner Wirtschaftsgüter vorgenommen werden, die
in einem mit der Erklärung über den Gewinn
des betreffenden Wirtschaftsjahres dem Finanz-
amt vorgelegten Verzeichnis einzeln mit ihrer
genauen Bezeichnung, unter Bekanntgabe des
Anschaffungs- oder Herstellungstages, des Na-
mens und der Anschrift des Lieferanten, des Be-
trages der gewöhnlichen Absetzung für Abnut-
zung, des vorzeitig abgeschriebenen Betrages so-
wie des am Schluß des Wirtschaftsjahres verblei-
benden Restwertes angegeben werden.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Gorbach Korinek

1 9 4 . Bundesgesetz vom 11. Juli 1963, mit
dem das Elektrizitätsförderungsgesetz 1953

abgeändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Elektrizitätsförderungsgesetz 1953, BGBl.
Nr. 113, in der Fassung des Bundesgesetzes vom
10. Juli 1958, BGBl. Nr. 151, wird abgeändert
wie folgt:

1. Im § 1 Abs. 1 tritt an die Stelle der Jahres-
zahl „1963" die Jahreszahl „1968".

2. § 2 hat zu lauten:

„§ 2. (1) Von der Rücklage (§1) müssen, so-
weit die jährliche Zuweisung zwei Millionen
Schilling übersteigt, mindestens 30 v. H. ver-
wendet werden:

a) zur Zeichnung von Teilschuldverschrei-
bungen, die von der Verbundgesellschaft
(§ 5 des 2. Verstaatlichungsgesetzes, BGBl.
Nr. 81/1947) oder von Gesellschaften, die
Großkraftwerke betreiben (§ 4 des 2. Ver-
staatlichungsgesetzes), begeben werden, oder

b) zur Gewährung von Darlehen an die in
lit. a genannten Unternehmungen mit einer
Laufzeit nicht unter 15 Jahren und zu
einem Zinsfuß, der die Bankrate im Zeit-
punkt der Darlehensgewährung nicht über-
steigt, oder
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c) nach Maßgabe des § 4 des 2. Verstaat-
lichungsgesetzes zum Ersterwerb von An-
teilsrechten an Gesellschaften, die Groß-
kraftwerke betreiben, wobei der Zeich-
nungsbetrag mit dem Eineinhalbfachen an-
gerechnet wird.

Die Verwendungsmöglichkeiten gemäß lit. a bis c
können nebeneinander angewendet werden.

(2) Der verbleibende Teil (Abs. 1) der Rück-
lage darf nur verwendet werden:

a) für die Anschaffung oder Herstellung von
Anlagen zur Leitung elektrischer Energie;

b) für die Anschaffung oder Herstellung von
Anlagen zur Erzeugung elektrischer Ener-
gie aus Wasserkraft (Wasserkraftwerke), so-
fern diese Maßnahmen für die Elektrizitäts-
wirtschaft zweckmäßig sind. Dies gilt auch
für Wärmekraftwerke, wenn der Steuer-
pflichtige mit der Steuererklärung einen
Bescheid des Bundesministeriums für Ver-
kehr und Elektrizitätswirtschaft vorlegt,
daß hierin nach Wärmeeinheiten gemessen
die überwiegende Verwendung inländischer
Kohle sichergestellt ist. Die Entscheidung,
ob Anschaffungen oder Herstellungen für
die Elektrizitätswirtschaft zweckmäßig sind,
obliegt dem Bundesministerium für Finan-
zen im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Verkehr und Elektrizitäts-
wirtschaft;

c) für den Ersterwerb von Gesellschaftsantei-
len an inländischen Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen, soweit diese das Kapi-
tal zur Anschaffung oder Herstellung von
Anlagen nach lit. a oder b verwenden;

d) für die Gewährung von Darlehen an in-
ländische Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men mit einer Laufzeit nicht unter 15 Jah-
ren und zu einem Zinsfuß, der die Bank-
rate im Zeitpunkt der Darlehensgewährung
nicht übersteigt, oder zur Zeichnung von
Teilschuldverschreibungen, die von inlän-
dischen Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men begeben werden, wenn in diesen Fäl-
len das Kapital zur Anschaffung oder Her-
stellung von Anlagen nach lit. a oder lit. b
verwendet wird.

(3) Wird die Rücklage zum Erwerb von Teil-
schuldverschreibungen gemäß Abs. 1 und 2 ver-
wendet, so können die Begünstigungen des Ener-
gieanleihegesetzes, BGBl. Nr. 50/1953, oder des
Sparbegünstigungsgesetzes, BGBl. Nr. 51/1953,
nicht in Anspruch genommen werden.

(4) Zu den begünstigten Anlagen im Sinne des
Abs. 2 lit. a und b gehören außer den unmittel-
baren Stromerzeugungs- und Stromleitungsan-
lagen auch alle Anlagen, die nur mittelbar dem
steuerbegünstigten Zweck dienen, aber zum Be-
trieb der begünstigten Anlagen erforderlich sind.

(5) Wenn Darlehen nach Abs. 1 lit. b in einem
Jahr gewährt werden, in dem Teilschuldverschrei-
bungen nach Abs. 1 lit. a nicht begeben wer-
den, können diese Darlehen bei der nächst-
folgenden Begebung von Teilschuldverschrei-
bungen (Abs. 1 lit. a) gekündigt und der Gegen-
wert zur Zeichnung solcher Teilschuldverschrei-
bungen verwendet werden. Diese Umwandlung
hat auf die Bildung der Rücklage (§1 ) und auf
ihre Verwendung keinen Einfluß."

3. Im § 3 Abs. 1 hat der dritte Satz zu lauten:

„Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung der
Rücklage liegt auch insoweit vor, als die bis ein-
schließlich 1963 erworbenen Teilschuldverschrei-
bungen vor Ablauf von fünf Jahren und als
die ab 1964 erworbenen Teilschuldverschrei-
bungen vor Ablauf von zehn Jahren nach ihrer
Erwerbung veräußert werden."

4. Im § 3 Abs. 5 ist dem bisherigen Wortlaut
folgender Satz anzufügen:

„Erfolgt die abweichende Gewinnermittlung nach
Ablauf des dreijährigen Verwendungszeitraumes
(Abs. 1 erster Satz), kann die Verwendung der
Rücklage gemäß § 2 Abs. 1 bis zum Ablauf eines
Jahres nach Eintritt der Rechtskraft des Einkom-
men(Körperschaf)steuerbescheides nachgeholt
werden."

5. Der bisherige Wortlaut des § 4 erhält die
Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 wird eingefügt:

„(2) Bei Wärmekraftwerken, die sowohl Strom
als auch Wärme abgeben, ist der auf die Strom-
abgabe entfallende Gewinn nach dem Verhältnis
des Umsatzes aus der Stromabgabe zum gesamten
Umsatz des Wärmekraftwerkes festzustellen."

6. Im § 5 tri t t an die Stelle der Jahreszahl
„1963" die Jahreszahl „1968".

7. % 7 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Anlagen zur Erzeugung elektrischer Ener-
gie müssen für die Elektrizitätswirtschaft zweck-
mäßig sein. Für die Entscheidungen bezüglich der
elektrizitätswirschaftlichen Zweckmäßigkeit und
der Verwendung inländischer Kohle gilt § 2
Abs. 2 lit. b sinngemäß."

8. Im § 8 Abs. 5 tritt an die Stelle der Jahres-
zahl „1963" die Jahreszahl „1968".

9. Der bisherige Wortlaut des § 12 erhält die
Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 wird eingefügt:

„(2) (Verfassungsbestimmung.) Der Bund wird
in den Bundesvoranschlägen der Jahre 1964 bis
1968 jährlich einen Betrag von mindestens
300 Millionen Schilling für die im Abs. 1 ge-
nannten Zwecke vorsehen."
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Artikel II.

(1) Die Bestimmungen des Art. I Z. 1 bis 8
sind erstmals bei der Veranlagung für das Kalen-
derjahr 1964 anzuwenden. Die Bestimmung des
Art. I Z. 9 tr i t t am 1. Jänner 1964 in Kraft.

(2) Die Bestimmungen des § 2 Abs. 2 lit. b
des Elektrizitätsförderungsgesetzes 1953 in der
Fassung dieses Bundesgesetzes sind anzuwenden,

a) wenn die Begünstigungen der §§ 1 bis 6
des Elektrizitätsförderungsgesetzes 1953 in
Anspruch genommen werden, erstmals auf
die Verwendung jener Rücklagen, die im
Wirtschaftsjahr 1964 (1963/1964) steuerfrei
gebildet werden, oder wenn die Verwen-
dung der Rücklage vor deren Bildung er-
folgte, erstmals auf die im Wirtschaftsjahr
1964 (1963/1964) erfolgte Verwendung der
Rücklage,

b) wenn die Begünstigungen der §§ 8 und 9
des Elektrizitätsförderungsgesetzes 1953 in
Anspruch genommen werden, erstmals auf
jene begünstigten Anlagen, deren Baube-
ginn in das Wirtschaftsjahr 1964 (1963/
1964) fällt.

Artikel III.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
hinsichtlich des § 2 Abs. 2 lit. b zweiter Satz
in der Fassung dieses Bundesgesetzes das Bundes-
ministerium für Verkehr und Elektrizitätswirt-
schaft betraut. Im übrigen ist mit der Voll-
ziehung dieses Bundesgesetzes das Bundesmini-
sterium für Finanzen betraut.

Schärf
Gorbach Korinek Probst

1 9 5 . Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen vom 27. Juli 1963 über die
Ausgabe von Scheidemünzen zu 50 Schilling.

Auf Grund des § 1 des Scheidemünzengesetzes 1963, BGBl. Nr. 178/1963, werden ab 1. August
1963 im Wege der Oesterreichischen Nationalbank Scheidemünzen zu 50 S mit folgender Aus-
stattung ausgegeben werden:

Die Münzen sind aus einer Legierung von 900 Tausendteilen Silber und 100 Tausendteilen
Kupfer hergestellt; sie haben einen Durchmesser von 34 mm und ein Rauhgewicht von 20 g, ent-
halten somit 18 g Feinsilber. Abweichungen hievon dürfen im Feingehalt 5/1000 und im Gewicht
10/1000 nicht übersteigen. Die eine Seite zeigt in einem Perlenkreis die Darstellung des österreichischen
Bindenschildes und des Tiroler Wappens nach einer Abbildung aus dem Zeugbuch Kaiser Maxi-
milians, mit der Umschrift „600 Jahre Tirol — Österreich" und den Jahreszahlen „1363—1963".
Die andere Seite "zeigt in der Mitte die Zahl „50", darunter zwei Lorbeerzweige und das Wort
„Schilling", umgeben von den Wappen der neun Bundesländer und der Umschrift „Republik
Österreich". Die innere Einfassung besteht auf beiden Seiten aus einem flachen Stäbchen. Der Rand
der Münze ist glatt und trägt die vertiefte Inschrift „Fuenfzig Schilling".

Die Münzen sind bei allen Kassen des Bundes und der übrigen Gebietskörperschaften sowie
ihrer Betriebe und im Privatverkehr ohne Begrenzung zum Nennwert in Zahlung zu nehmen.
Von den Kassen der Oesterreichischen Nationalbank sind sie in unbeschränkter Menge, von den
Bundeskassen nach Maßgabe der verfügbaren Kassenbestände gegen Banknoten umzuwechseln.

Korinek
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